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Gabi Baaske
Sonnenwinkel 6
32361 Pr.-Oldendorf

An die Generalstaatsanwaltschaft am OLG-Hamm

per FAX an 02381 272-403 

und an 
die Staatsanwaltschaft

Bielefeld, per FAX an 0521 549-2032 

11.02.2022

Aktenzeichen: 901 Js 361/20 , Strafermittlungsverfahren gegen Dr. Dipl.-Psych. 
Melanie Thole-Bachg, Hasbergen

Hiermit ergänze ich meine Einstellungsbeschwerde vom 09.02.2022 wie 
angekündigt.

Zunächst ist eine Korrektur des Schreibens vom 09.02.2022 

erforderlich: In dem Schreiben ist mehrfach von einem diesseitigen 

Schriftsatz vom 31.03.2020 die Rede. Gemeint ist in diesen Fällen aber

der das Ermittlungsverfahren einleitende diesseitige Schriftsatz vom 

15.03.2020.

Gründe für die Begehung einer Straftat nach § 225 StGB i.V.m § 27 

StGB durch die Beschuldigte: 

Wie im Rahmen der diesseitigen Schriftsätze umfassend dargelegt und mit Beweismitteln belegt, 
hat die Beschuldigte vorsätzlich ein Falschgutachten erstellt mit der ihrerseits vorausgesehenen 
Wirkung, dass unter massivem Bruch des Kontinuitätsprizips der Kindesmutter die Kinder A      
und L    für die Kindesmutter wie für die Kinder völlig unerwartet entzogen und dem Kindesvater 
überantwortet wurden.
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Besonders bedenklich war dies bereits deshalb, weil der Vater sich seinen eigenen Worten folgend 
in der Ehe nicht um die Kinder gekümmert hatte, sondern dies aus beruflichen Gründen der 
Kindesmutter überlassen habe und ihr insofern auch voll vertraut habe (vgl. Gutachten, S. 15 von 
111, Exemplar aus Akte des AG Lübbecke), und ganz besonders im Fall der damals vierjährigen 
L   , zu der der Kindesvater mangels Interesse an der Tochter L    nicht einmal eine Vater-Kind-
Beziehung aufgebnaut hatte, wie er selbst zugab:

„L     maehe, was sie wolle, sie höre überhaupt nicht auf ihn.“  (Kindesvater lt. Gutachten, S. 11 
von 111, Exemplar aus Akte des AG Lübbecke)

Diese L    war zum Zeitpunkt der Exploration ein lebensfrohes Kind:

„[L   ] hat sich trotz ihrer genetischen Beeinträchtigungen und trotz wiederkehrender 

Belastungen durch Infekte und Krankenhausaufenthalte zu einem lebensfrohen Kind 

entwickelt“ (Gutachterin lt. Gutachten, S. 95 von 111, Exemplar aus Akte des AG Lübbecke)

Mittlerweile ist L    stark depressiv, hatte Suizidgedanken, wandert von einer Psychotherapie in die
nächste, auch bereits stationär. Kein Wunder bei einem ungeliebten Kind, dass der Kindesvater sich 
nur deshalb geholt hat, weil er sich an der Kindesmutter rächen und zugleich Ehegatten-Unterhalt 
sparen will.

Auch Tochter A      war unmittelbar nach Umsiedelung zum Vater in Psychotherapie geschickt, 
zugleich der Kindesmutter vollständig entfremdet worden. 

Anbei eine Dokumentation der Krankheiten, die A      in den Wochen nach der Umsiedelung zum 
Vater zeigte, Krankheiten, die sie zuvor niemals hatte.

All das war zumindest grundsätzlich voraussehbar gewesen, wenn man innig von der Mutter 
geliebte und liebevoll behütete und versorgte Kinder von der Mutter wegnimmt und sie einem Vater
gibt, der sich vor der Exploration praktisch gar nicht um die Kinder gekümmert hat und als 
Unternehmenschef nicht einmal Zeit haben kann, sich um die Kinder zu kümmern. 

All dies muss der Beschuldigten zumindest grundsätzlich klar gewesen sein, zumindest in der Form 
einer hohen Wahrscheinlichkeit solcher Entwicklung (dolus eventualis – billigende Inkaufnahme).

Als Gutachterin befand die Beschuldigte sich gegenüber den Kindetrn in einer Garantenstellung, 
mithin waren die Kinder im Zuge der gutachterlichen Arbeit Schutzbefohlene der Gutachterin.

Die psychische Misshandlung durch Zerstörung des gewohnten und den Kindern gerecht 
werdenden Lebensumfelds und deren Auslieferung in eine stark defizitäre Situation, was 
Zuwendung und Fürsorge angeht, ist nach Maßgabe empirischer Forschungen nicht nur mit starkem
Seelenleid, sondern auch mit lebenslangen Persönlichkeitsproblemen verbunden, so dass hier eine 
besonders schwere Misshandlung zu konstatieren ist.

Ob die Beschuldigte dem Kindesvater nun Beihilfe zur Misshandlung Schutzbefohlener geleistet 
hat, oder gar als mittelbare Täterin aufzufassen ist, bedarf rechtstheoretischer Erörterung.   Tatsache 
ist, dass die Übertragung des ABR auf den Kindesvater vorhersehbares schwerwiegendes Leid für
beide Kinder mit schwerwiegenden Folgen in beiden Fällen bewirkte und dies der Beschuldigten 
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auch klar gewesen sein muss, ihr zumindest aber klar gewesen sein muss, dass eine solche 
Entwicklung mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten würde (dolus eventualis).

Nach alldem ist die Beschuldigte wegen Beihilfe oder wegen mittelbarer Täterschaft der 
Misshandlung von Schutzbefohlenen zu bestrafen.

Gez.

Anlage: Aufstellung der Erkrankungen des Kindes A      nach dessen Umsiedelung zum 
Kindesvater von der Praxis Dr. Adam. 
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